
Hier fi nden Sie das für Sie zuständige  
Familien- und Kinderservicebüro:

Qualifi zierung in der 
Kindertagespfl ege

Sie besuchen einen 160-Stunden-Qualifi zierungs-
kurs nach den Standards des Bundesverbandes 
für Kindertagespfl ege. Der erfolgreiche Abschluss 
des Kurses (Bestehen der Kolloquiumsprüfung und 
Erstellen einer schriftlichen Ausarbeitung) sowie die 
Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs am Kind sind 
Voraussetzungen, um in der Region Hannover als 
Tagespfl egeperson tätig sein zu können. Die Kosten 
für den Qualifi zierungskurs können bis zu 80% von 
der Region Hannover erstattet werden.

Ein umfangreiches Fortbildungsangebot sowie eine 
tätigkeitsbegleitende fachliche Beratung können 
von Tagespfl egepersonen auch nach dem Qualifi zie-
rungskurs weiterhin in Anspruch genommen und die 
Kosten nach Rücksprache mit der Koordinierungsstel-
le Kindertagespfl ege erstattet werden.

Übersicht der Zuständigkeitsbereiche des 
Fachbereichs Jugend des Region Hannover:
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Kindertagespfl ege:
 Betreuung, 
Bildung, Erziehung 
  für Kinder

Kommune Telefon Adresse

Stadt 
Barsinghausen

(0 51 05) 7 74 - 23 16 Deisterplatz 2 
30890 Barsinghausen

Stadt 
Burgwedel

(0 51 39) 89 73 - 5 16 Fuhrbergerstraße 4 
30938 Burgwedel

Stadt Garbsen (0 51 31) 7 07 - 3 32 Am Rathausplatz 1 
30823 Garbsen

Stadt Gehrden (0 51 08) 64 04 - 49 Kirchstraße 1–3 
30989 Gehrden

Stadt 
Hemmingen

(0 51 01) 58 41 12 Laubeichenfeld 2 
30966 Hemmingen

Gemeinde
Isernhagen

(05 11) 5 44 39 21 Bothfelder Straße 29 
30916 Isernhagen

Stadt 
Neustadt a.R.

(0 50 32) 84 - 3 23
(0 50 32) 84 - 3 42

Theresenstraße 4
31535 Neustadt a.R.

Stadt Pattensen (0 51 01) 10 90 30

(0 51 01) 1 00 - 1 55

Göttinger Straße 25a 
30982  Pattensen
Marienstraße 2 
30982 Pattensen

Stadt
Ronnenberg

(05 11) 46 00 - 2 21 Löwenbergerstraße 2a
30952 Ronnenberg

Stadt Seelze (0 51 37) 8 28 - 2 09 Rathausplatz 1 
30926 Seelze

Stadt Sehnde (0 51 38) 7 07 - 2 43
(0 51 38) 7 07 - 3 12

Nordstraße 21
31319 Sehnde

Gemeinde 
Uetze

(0 51 73) 9 70 - 1 66 Marktstraße 9
31311 Uetze

Gemeinde 
Wedemark

(0 51 30) 5 81 - 2 93 Am Sande 7
30900 Wedemark

Gemeinde 
Wennigsen

(0 51 03) 70 07 - 22 Hauptstraße 1–2
30974 Wennigsen

Stadt Wunstorf (0 50 31) 1 01 - 3 56 Südstraße 1
31515 Wunstorf

Koordinierungs-
stelle Kinderta-
gespfl ege

(05 11) 6 16 - 2 21 58
(05 11) 6 16 - 2 20 79

Hildesheimer Straße 18
30169 Hannover
E-Mail: kindertagespfl e-
ge@region-hannover.de
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  Sie suchen eine Tages-
pfl egeperson für Ihr Kind?

Das Familienservicebüro Ihrer Kommune unterstützt 
Sie bei der Suche nach einer geeigneten Tagespfl e-
geperson für die Betreuung Ihres Kindes. 

Die Mitarbeiter/-innen kennen die Tagespfl egeper-
sonen vor Ort. Sie können Ihnen unter Berücksich-
tigung Ihrer individuellen Bedürfnisse (z.B. Betreu-
ungszeiten, Ort und pädagogische Vorstellungen) 
eine Tagespfl egeperson vermitteln. Dort erhalten Sie 
auch Auskünfte zu allen fi nanziellen und pädagogi-
schen Fragen der Kindertagespfl ege. 

 Was ist 
Kindertagespfl ege?

Kindertagespfl ege ist eine individuelle und zeitlich 
fl exible Betreuung, vorrangig für Kinder bis zu drei 
Jahren. Die Kinder werden in familiärer Atmosphä-
re von qualifi zierten Tagesmüttern oder -vätern 
betreut.

Die Betreuung fi ndet im Haushalt der Tagespfl ege-
person, im Haushalt der Kindeseltern oder in ande-
ren geeigneten Räumen statt. 

Tagespfl egepersonen und die Räume, in denen die 
Kinder betreut werden, überprüft der Fachbereich 
Jugend der Region Hannover.

 Sie möchten als Tages-
pfl egeperson tätig sein?

Wenn Sie Kinder in Tagespfl ege betreuen wollen, 
benötigen Sie eine Erlaubnis zur Kindertagespfl ege 
der Region Hannover. Den Antrag auf Erteilung 
einer Erlaubnis zur Kindertagespfl ege (Pfl ege-
erlaubnis) erhalten Sie im Familienservicebüro 
Ihrer Kommune. Dort werden Sie sowohl über die 
Voraussetzungen zum Erhalt der Pfl egeerlaubnis 
als auch zu Sozialversicherungen und Entgeltzah-
lungen informiert.

Die Mitarbeiter/-innen des Familienservicebü-
ros Ihrer Kommune und der Koordinierungsstelle 
Kindertagespfl ege beraten Sie gerne persönlich 
zu diesen Themen. Die Adresse des für Sie zu-
ständigen Familienservicebüros fi nden Sie auf der 
Rückseite.


